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ErwGr

Erwägungsgrund 140 - Sekretariat und Personal des Datenschutzausschusses

1 Der AusschusssollteAusschuss sollte 1) von einem Sekretariat unterstützt werden, das von dem
Europäischen Datenschutzbeauftragten bereitgestellt wird. 2 Das Personal des Europäischen
Datenschutzbeauftragten, das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss gemäß dieser Verordnung
übertragenen Aufgaben beteiligt ist, sollte diese Aufgaben ausschließlich gemäß den Anweisungen
des Vorsitzes des Ausschusses durchführen und diesem Bericht erstatten.

1)

19.04.2018, 8088/18 - LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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